
W a l l i s. – Die nächste
Hochdruck-Wetterlage
kommt bestimmt – und mit
ihr der Feinstaub. Aus die-
sem Grund hat der Walli-
ser Staatsrat gestern ein
von den Westschweizer
Kantonen beschlossenes
Massnahmenpaket über-
nommen, um zu hohe Fein-
staub-Konzentrationen zu
bekämpfen. Die Massnah-
men umfassen unter ande-
rem Temporeduktionen
auf Autobahnen, ein strik-
tes Verbot von Feuern im
Freien oder ein Nutzungs-
verbot von Baufahrzeugen
ohne Partikelfilter.
Anfang dieses Jahres verursach-
te eine lang andauernde Hoch-
druck-Wetterlage eine starke
Konzentration von Feinstaub
(siehe Kasten) in der ganzen
Schweiz. Der Feinstaub-Tages-
Grenzwert von 50 Mikrogramm
pro Kubikmeter wurde dabei
mehrmals um das Vielfache
überschritten. Unter anderem
wurden im Februar in Lausanne
nicht weniger als 223 µg/m3 ge-
messen.

Wallis übernimmt
Interventionskonzept

Auch im Wallis wurden damals
erhöhte Feinstaub-Konzentra-
tionen registriert. Zwar nicht
ganz so hoch wie in der Waadt,
aber immer noch drei Mal über
dem in der Luftreinhalte-Ver-
ordnung festgelegten Grenz-
wert. Um einer ähnlichen Ent-
wicklung begegnen zu können,
beschloss die Schweizerische
Bau-, Planungs- und Umweltdi-
rektorenkonferenz (BPUK) am
21. September 2006 ein generel-
les Interventionskonzept. Dieses
Konzept wurde in der Folge von
den Westschweizer Kantonen
überarbeitet und gestern vom
Walliser Staatsrat schliesslich
übernommen. Das Interventi-
onskonzept tritt im Wallis am
22. Dezember 2006 in Kraft.

Zweiteiliges Konzept
Das Konzept umfasst eine In-
formationsstufe und zwei Inter-
ventionsstufen. Die Informati-
onsstufe ist erreicht, sobald der
Grenzwert um das Eineinhalb-
fache überschritten ist. Ist die
Feinstaub-Konzentration zwei
Mal höher als der Grenzwert
und stellt die Wettervorhersage
gleichzeitig keine Besserung
der Lage in Aussicht, tritt die
erste Interventionsstufe in
Kraft. Bei dreifach überschritte-
nem Grenzwert kommt die

zweite Interventionsstufe zur
Geltung. 
Für die Auslösung der Mass-
nahmen ist die Dienststelle für
Umweltschutz in Zusammenar-
beit mit den Behörden der
Nachbarkantone, der Dienst-
stelle für Strassen- und Fluss-
bau sowie der Kantonspolizei
und den Gemeindebehörden zu-
ständig.

Die einzelnen 
Massnahmen

Was ist in den einzelnen Stufen
des Interventionskonzeptes nun
alles geregelt? Sobald die Infor-
mationsstufe erreicht ist, wird ei-
ne Pressemitteilung an alle Me-
dien der Westschweizer Kantone
versandt, in der Angaben über
den Verschmutzungsgrad in den
verschiedenen Regionen und ei-
ne Liste mit Empfehlungen an
die Bevölkerung enthalten sind. 
In der ersten Interventionsstufe
wird die zulässige Höchstge-
schwindigkeit auf den Auto-
bahnabschnitten bei St-Mauri-
ce, Sitten, Siders sowie der Ver-
zweigung Martinach/Grosser

St. Bernhard auf 80 km/h be-
schränkt. Von dieser Massnah-
me versprechen sich die Verant-
wortlichen, ein weiteres Anstei-
gen der Feinstaubkonzentration
zu verhindern. Überdies ist das
Entfachen von Feuern im Freien
strikte verboten. Gleichzeitig
wird empfohlen, Holzheizun-
gen, die nicht über das Qua-
litätsgütesiegel der Holzenergie
Schweiz oder einen Filter verfü-
gen, nicht mehr zu benutzen.

Mittel- und langfristige
Massnahmen geplant

Bei der Interventionsstufe zwei
wird der Einsatz von Bauma-
schinen verboten, die über eine
Leistung von mehr als 37 kW
verfügen und die nicht mit ei-
nem Partikelfilter versehen sind.
Zudem wird Landwirten und
Forstarbeitern empfohlen, ihre
Maschinen nicht mehr zu benut-
zen, falls diese nicht mit einem
Partikelfilter ausgerüstet sind. 
Sämtliche Interventionsmass-
nahmen verlieren ihre Gültig-
keit, sobald die Feinstaub-Kon-
zentration wieder den gesetzli-
chen Vorgaben der Luftreinhalte-
Verordnung entsprechen. Nebst
dem gestern beschlossenen In-
terventionskonzept will der
Staatsrat auch einen neuen für
den Kanton Wallis ausgelegten
Plan erarbeiten, der mittelfristige
und langfristige Massnahmen
festlegt. wek

V i s p / S i t t e n. – (wb) Die
Walliser Industrie- und Han-
delskammer startete am ver-
gangenen Montagnachmittag
in Zusammenarbeit mit dem
kantonalen Volkswirtschafts-
departement und dem kanto-
nalen Sekretariat für Gleich-
stellung und Familie ein Pilot-
projekt zur Förderung von fa-
milienfreundlichen Unterneh-
men im Oberwallis. 

Mit Lonza, Scintilla, Synthes
und dem Spitalzentrum Ober-
wallis beteiligen sich vier äus-
serst wichtige Arbeitgeber mit
gegen 4500 Beschäftigten an
diesem hochinteressanten Pro-
jekt. Die Fachstelle UND zeich-
net verantwortlich für die fachli-
che Betreuung. Die vier Unter-
nehmen erhalten die Möglich-
keit, ihren Betrieb auf Familien-
freundlichkeit hin zu testen. Auf-
grund einer detaillierten Analyse
werden konkrete Vorschläge er-
arbeitet, wie die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf im Unter-
nehmen optimiert werden kann. 

Fachstelle UND

Die Fachstelle UND Familien-
und Erwerbsarbeit für Männer
und Frauen hat – in Zusammen-
arbeit mit der Hochschule für
Wirtschaft Luzern (HSW) – ein
Arbeitsinstrument  (Kriterien-
katalog) entwickelt, das Betrie-
ben hilft, ihre Organisation be-
züglich Familienfreundlichkeit
zu durchleuchten. Gleichzeitig
erhalten die Betriebe Anstösse
und Inputs zur Optimierung und
können ihre Leistungen mit an-
deren Unternehmen verglei-
chen. Das Instrument ist bis
jetzt in ca. 50 Betrieben einge-
setzt worden. Die Analyse
nimmt Bereiche wie Arbeits-
zeit, Unternehmensstruktur und
-kultur, Personalgewinnung und
Stellenbesetzung, Personalent-
wicklung und Weiterbildung
unter die  Lupe. 

Nutzen für Beteiligte
Die beteiligten Unternehmen
sollen im Rahmen dieses Ange-
bots viele Informationen über

Möglichkeiten der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie er-
halten. Sie können ihre Arbeits-
bedingungen bezüglich Famili-
enfreundlichkeit analysieren
lassen und werden in der Pla-
nung und Umsetzung von
Massnahmen zur Optimierung

unterstützt. Optimale Rahmen-
bedingungen der Erwerbsarbeit
sind wichtige Faktoren für die
Gewinnung, Erhaltung und
Leistungsbereitschaft von Mit-
arbeitenden:
● Das Spannungsfeld Beruf-Fa-
milie wird vermindert, die Mit-

arbeitenden sind ausgeruht,
konzentriert, motiviert und leis-
tungsfähig
● Das Entgegenkommen der
Mitarbeitenden bei ausserge-
wöhnlichen betrieblichen  Ver-
pflichtungen wird gefördert
● Mitarbeitende mit Familien-
pflichten bringen viel Sozial-
kompetenz mit
● Qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bleiben trotz
«Familienphase» im Unterneh-
men.
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Hilfe für Kinder
in Not

W a l l i s. – Der Verein
«SOS Enfants de chez
nous» (Hilfe für Kinder bei
uns) veranstaltet eine weih-
nächtliche Sammelaktion
für bedürftige Walliser Kin-
der. Das Projekt wird vom
Unterwalliser Radiosender
«RhôneFM» und vom
«Nouvelliste» unterstützt.
Seit Tagen erfolgen Spen-
denaufrufe auf Radio
«RhôneFM». Der «Nouvel-
liste» von gestern widmete
der Aktion einen grösseren
Beitrag. Der Verein «SOS
Enfants de chez nous»
nimmt Spenden aller Art
entgegen – handle es sich
nun um Geld, Kleider,
Spielzeuge oder Gutschei-
ne. Die Hilfsaktion für be-
nachteiligte Walliser Kinder
wird bereits seit zehn Jah-
ren durchgeführt. Gestern
riefen auf Radio «Rhône
FM» mehrere prominente
Walliser Persönlichkeiten
zu spontaner Hilfe auf.
Spenden werden noch bis
Ende Jahr angenommen.
Für Auskünfte:
0796062707. Bankkonto
bei WKB CP 19-81-6, Kon-
tonummer 0168.41.45.

Umfahrungsstrasse
C o l l o m b e y - M u r a z.
– Die Gemeinde Collom-
bey-Muraz investiert drei
Millionen Franken in eine
neue Strasse, die das
Industriequartier «Reutet»
erschliessen soll. Dies teilte
der «Nouvelliste» in seiner
gestrigen Ausgabe mit. Die
Urversammlung der Ge-
meinde hat dem Projekt an
ihrer Versammlung von ver-
gangenem Montag zuge-
stimmt. Zwei Millionen
Franken Projektkosten sind
für das Jahr 2007 budge-
tiert. Die neue Strasse er-
möglicht einen Zugang zum
Industriequartier «Reutet»,
der das Dorf umgeht.
Gemäss Schätzung sollen
dank der neuen Umfah-
rungsstrasse täglich 1700
Fahrzeuge weniger das
Dorf passieren. Derzeit sind
es insgesamt 5100 pro Tag.

Aquapark
erfolgreich

L e B o u v e r e t. – 275000
Gäste haben während des
laufenden Jahres den Aqua-
park in Le Bouveret be-
sucht. Wie die Verantwortli-
chen des Aquaparks ge-
genüber dem «Nouvelliste»
mitteilten, wollen sie in den
kommenden Jahren bis zu
350 000 Gäste pro Jahr in
den Aquapark locken. Der
Aquapark wurde im Jahr
2003 von der französischen
Gruppe Grévin übernom-
men. Seither haben die
Franzosen gemäss «Nou-
velliste» 2,5 Millionen
Franken in die Anlage in-
vestiert. Bis 2009 sollen
weitere sechs bis sieben
Millionen Franken inves-
tiert werden.

Umzug
S i d e r s. – Ein Teil der
Schulen von Siders soll im
Verlauf der nächsten 10 bis
15 Jahre ihren Standort
wechseln. Dies teilte der
«Nouvelliste» in seiner
gestrigen Ausgabe mit. Der
Grund: Ein Teil der bisheri-
gen Schulgebäude befindet
sich in schlechtem Zustand
oder entspricht nicht mehr
den gängigen Sicherheits-
anforderungen. Die Ge-
meinde präsentierte vergan-
gene Woche dem General-
rat (Legislative) die geplan-
ten Umzugspläne. Die Han-
delsschule Goubing soll in
die Nähe der Hochschule
Wallis im Süden des Sider-
ser Bahnhofs zügeln.

Familienfreundlichkeit unter der Lupe
Familienfreundliche Unternehmen beteiligen sich an Pilotprojekt der WIHK

Die Vertreter der teilnehmenden Unternehmen und der Initianten, WIHK und Fachstelle UND, mit
Hilda Regotz vom Verein Freuw, der als Impulsgeber wirkte. 

Die Definition des Feinstau-
bes geht zurück auf den von
der US-Umweltschutzbehör-
de im Jahr 1987 eingeführten
«National Air Quality Stan-
dard für Particulate Matter»,
der kurz auch als «PM-Stan-
dard» bezeichnet wird.
Während vorher die Luftim-
missionen in ihrer Gesamtheit
betrachtet wurden, konzen-
triert sich der PM-Standard
auf dem einatembaren Anteil
der Immissionen. Damit wur-
de erstmals dem Umstand
Rechnung getragen, dass fei-
ne Partikel von den Schleim-
häuten und feinen Härchen
im Nasen-Rachen-Raum nur
bedingt zurückgehalten wer-
den, während gröbere Partikel
keine Belastung für die
Atemwege darstellen. Aus
diesem Grund wird im Zu-
sammenhang mit Feinstaub
auch von inhalierbarem Fein-

staub oder auch von thoraka-
lem Schwebstaub gespro-
chen. 
In der Schweiz gilt der PM10-
Standard. Als PM10 werden
Partikel bezeichnet, deren
Durchmesser weniger als
zehn tausendstel Millimeter
beträgt. Deshalb können diese
Partikel tief in die feinsten
Verästelungen der Lunge ein-
dringen und von dort zum
Teil in die Lymph- und Blut-
bahnen. Ihre zerklüftete
Struktur ermöglicht eine An-
lagerung von weiteren gifti-
gen Substanzen. Dieses
Schadstoffgemisch besteht
aus einer Vielzahl von chemi-
schen Verbindungen mit teils
Krebs erzeugender Wirkung.
Es verursacht in den Atemwe-
gen lokale Entzündungen und
kann so zu schwerwiegenden
Auswirkungen auf die Ge-
sundheit führen: Husten,

Atemnot, Bronchitis und
Asthmaanfälle bei Kindern
und Erwachsenen; Atem-
wegs- und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und damit ver-
bundene Spitaleinweisungen;
vorzeitige Todesfälle und
Lungenkrebs.
Der Feinstaub wird in Mikro-
gramm pro Kubikmeter
(µg/m3) gemessen. In der
Schweiz beträgt der PM10-
Grenzwert für den Jahresmit-
telwert 20 µg/m3. Der Grenz-
wert für PM10 als 24-h-Mittel-
wert von 50 µg/m3 darf laut
Luftreinhalte-Verordnung
höchstens ein Mal im Jahr
überschritten werden. Die
permanente Überschreitung
von Grenzwerten lässt viele
Bürger aber an der Glaub-
würdigkeit von Grenzwerten
zweifeln. So wurde dieser im
Februar 2006 gleich mehr-
mals überschritten. wek

Was ist Feinstaub?

Kampf dem Feinstaub
Walliser Staatsrat hat einen Massnahmenkatalog gegen die Feinstaubentwicklung beschlossen

Auch dieses Jahr werden winterliche Hochdruck-Wetterlagen für erhöhte Feinstaub-Konzentrationen
sorgen. Mit seinem Interventionskonzept will der Kanton den Wintersmog bekämpfen. Foto Keystone


